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2. Beratungsfolge: Sitzungstermin Öffentlichkeitsstatus 

1. Haupt- und Bauausschuss 
 

25.09.2023 öffentlich 

 
 
 
 

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung): 
 
Der Haupt- und Bauausschuss beauftragt die Verwaltung einen Antrag auf Förde-
rung des Stadion- und Trainingsgebäudes für die neue Vereinssportanlage am Süd-
ring über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Berei-
chen Sport, Jugend und Kultur“ zu stellen.  
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Sachverhalt/Begründung: 
 
Die Stadt Offenburg beabsichtigt bis Mitte des Jahres 2027 die Vereinssportanlage 
mit Stadion und Trainingsgebäude sowie Trainingsplätzen zu realisieren. 

Im Rahmen der Beratungen zur Drucksache „Sportpark Süd – Ergebnisse der Über-
arbeitung und Entwicklung des Masterplans“ (vgl. hierzu Drucksache-Nr.: 114/23) 
soll der Auftrag für die Entwurfsplanung zum Sportpark Süd – insbesondere für den 
Realisierungsteil, der die Gebäude und Flächen der Vereinssportanlage umfasst – 
vergeben werden. 

Die Verwaltung hat rechtzeitig vor Ende der Antragsfrist (15.9.2023) im Rahmen des 
des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen 
Sport, Jugend und Kultur“ einen Förderantrag gestellt. Das Förderprogramm hat zum 
Ziel die Kommunen dabei zu unterstützen den bestehenden Sanierungsstau – insbe-
sondere auch bei Sportstätten – abzubauen, grundsätzlich sind hierfür auch Ersatz-
neubauten förderfähig. 

Die Programmmittel umfassen insgesamt 400 Millionen Euro. Die Förderquote liegt 
bei 45%, ist allerdings auf 6 Millionen Euro je Projekt begrenzt. 

Der Fördergeber hat darauf hingewiesen, dass zur Vervollständigung des Förderan-
trags noch bis 6. Oktober ein Gremienbeschluss erforderlich ist, der die Teilnahme 
der Stadt Offenburg am Projektaufruf 2023 billigt. 

Der Haupt- und Bauausschuss wird daher gebeten der Beantragung von Zuschüssen 
aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen 
Sport, Jugend und Kultur“ für das Stadion- und Trainingsgebäude für die neue Ver-
einssportanlage am Südring zuzustimmen. 

 
 
 


